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1. Kapitel: Einleitung 
 
Über zwei Drittel der Haushalte in Großbritannien und Deutschland verfügen 
über Internetzugang.1 Zwar wird das Internet überwiegend zur Information oder 
zum Schreiben von E-Mails genutzt,2 doch kaufen auch mehr als 50% der briti-
schen und der deutschen Verbraucher im Internet ein,3 so dass im Jahr 2008 allein 
deutsche Verbraucher 13,6 Mrd. Euro für Waren im Internet ausgegeben haben.4 
In Großbritannien wie in Deutschland gibt es besonders beliebte Warengruppen, 
die den Großteil der Internetgeschäfte ausmachen, wozu elektronische Produkte, 
CDs und DVDs, Bücher und Zeitschriften sowie Mode und Film-, Musik- oder 
Softwaredownloads gehören.5 In Großbritannien werden zusätzlich häufig Lebens-
mittel im Internet gekauft.6  
 
Die Vorteile des Interneteinkaufs liegen für Verbraucher und Unternehmer auf der 
Hand.7 Dem Verbraucher bieten sich – jedenfalls theoretisch – eine weltweite Pro-
duktauswahl und die Vergleichbarkeit von Preisen und Produktmerkmalen, was 
zu Kosteneinsparungen genutzt werden kann. Zusätzlich offerieren Online-Shops 
regelmäßig den Transport der Ware zum Verbraucher und ein bequemes und fle-
xibles Einkaufen ohne Einschränkungen durch Öffnungszeiten. Unternehmer ha-
ben durch den Aufbau von Online-Shops die Möglichkeit, Personal-, Vertriebs-, 
Transaktions- und Marketingkosten einzusparen und ihr geographisches Verkaufs-
gebiet auszuweiten. 
 
Es gibt aber auch Faktoren, die Verbraucher davon abhalten, im Internet einzu-
kaufen.8 So können sie die Ware nicht vor dem Kauf prüfen, sondern müssen sich 

_____________ 

1  Pago Report 2008, S. 13 nach Eurostat (67% der britischen und 71% der deutschen Haushalte in 
2007). 

2  Dutton/Helsper, Internet in Britain 2007, S. 53, 75 (90% der Briten nutzten das Internet zur In-
formation, 93% zum Schreiben von E-Mails); Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2007, 
S. 114 (85% der Deutschen ab 10 Jahren nutzten im ersten Quartal 2006 das Internet zur Infor-
mation, 83% zum Schreiben von E-Mails). 

3  Eurostat, Jahrbuch 2009, S. 504. 
4  GfK, Pressemitteilung v. 17. 3. 2009. Das ist ein Plus von 19% im Vergleich zum Vorjahr. 
5  Vgl. PayPal, Pressemitteilung v. 9. 6. 2008. Hiernach verkaufen deutsche Online-Händler vor-

wiegend elektronische Produkte (13,6%), CDs und DVDs (13,6%), Bücher und Zeitschriften 
(10,5%), Mode (9,9%) und Film-Musik- oder Softwaredownloads (8,1%). Der durchschnittliche 
Warenkorbwert beträgt dabei 97,27 Euro bei britischen und 93,47 Euro bei deutschen Verbrau-
chern (Pago Report 2008, S. 122). 

6  OFT, Internet Shopping 2007, S. 20 (28% der Online-Einkäufe in Großbritannien). 
7  Vgl. auch Staudinger-Thüsing, Vorbem zu §§ 312 b-f, Rn. 6; OFT, Internet Shopping 2007, S. 30. 
8  Vgl. Staudinger-Thüsing, Vorbem zu §§ 312 b-f, Rn. 7, BGH, NJW-RR 2004, 1058, 1059; Mohr, 

Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten, in: Statistisches Bun-
desamt, Wirtschaft und Statistik 6/2007, S. 545, 554; Europ. Kommission, IP/09/354. 
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auf die Beschreibungen des Unternehmers verlassen, dessen Seriosität sie nur 
schwer einschätzen können. Des Weiteren bestehen häufig Bedenken bezüglich zu 
leistender Vorauszahlungen, fehlender persönlicher Beratung und der Vertragsab-
wicklung. 
 
Diese rechtlichen Bedenken legen nahe, die Regelungen zum Verbraucherschutz 
bei Vertragsschluss im Internet einmal näher zu betrachten. Da bereits weite Teile 
des nationalen Verbraucherrechts in den EU-Mitgliedstaaten auf europäischen 
Vorgaben beruhen, empfiehlt es sich dabei, den relevanten Richtlinien Beachtung 
zu schenken. Diese Arbeit soll sich zudem nicht auf die Betrachtung des deutschen 
Rechts beschränken, sondern einen Mikrovergleich9 verfolgen. Als Vergleichsord-
nungen werden das englische und das deutsche Recht herangezogen, da innerhalb 
dieser beiden Rechtsordnungen einerseits von sehr ähnlichen Lebensumständen 
ausgegangen werden kann, sie andererseits aber unterschiedlichen Rechtskreisen 
angehören, was die Möglichkeit bietet, eine common law- und eine civil law-Rechts-
ordnung zu betrachten. Schließlich sind die gewählten Rechtsordnungen, wie be-
reits dargestellt, auch praktisch besonders bedeutsam, da Internet-Shopping in 
Großbritannien und in Deutschland unter Verbrauchern bereits verbreitet ist.  
 
Der Umfang der Arbeit unterliegt aber gleichzeitig Einschränkungen. So wird sich 
diese Arbeit nicht mit Fragen des Internationalen Privatrechts beschäftigen und 
ihr Schwerpunkt wird auf im Internet geschlossenen Kaufverträgen liegen. Spe-
zielle Regelungen für Dienstleistungsverträge, wie Finanzdienstleistungsverträge, 
werden nicht behandelt. 
 
Um die europäischen, englischen und deutschen Regelungen für die einzelnen rele-
vanten Themen adäquat darzustellen, wird der Aufbau der Arbeit wie folgt gewählt: 
 

In einem ersten Schritt wird das methodische Vorgehen für den Rechtsvergleich 
geklärt [22. Kapitel] und anschließend das Konzept des Verbraucherschutzes be-
leuchtet [33. Kapitel]. Hierbei werden die Ziele des Verbraucherschutzes, das Ver-
braucherleitbild und das Verbrauchergeschäft samt seiner Akteure in den ein-
zelnen Rechtssystemen vorgestellt. 

 
Im Hauptteil der Arbeit werden dann die folgenden vier Themenkreise rechts-
vergleichend bearbeitet: 

 
  der Vertragsschluss im Internet – einschließlich der Einbeziehung von Allge-

meinen Geschäftsbedingungen [44. Kapitel]; 
  die Informationspflichten des Unternehmers [55. Kapitel]; 
  das Widerrufsrecht des Verbrauchers [66. Kapitel] und 
  die AGB-Kontrolle bei Internetverträgen [77. Kapitel]. 

 
Für jedes dieser Themen werden zunächst die europäischen Vorgaben sowie die 
relevanten Regelungen im englischen und im deutschen Recht dargestellt.10 An-

_____________ 

19  Vgl. Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 4 f. 
10  Orientierung an Kamba, 23 ICLQ (1974) 485, 509 ff; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 42 f 

(hier „Länderberichte“ genannt). 
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schließend erfolgt jeweils eine vergleichende Auswertung der gefundenen Er-
gebnisse.  

 
In einem letzten Schritt werden schließlich die Ergebnisse der einzelnen The-
menkreise zusammengefasst [[8. Kapitel]. 

 
Schließlich muss diese Arbeit auch vor dem Hintergrund der zurzeit verfolgten 
Projekte zur Vereinheitlichung des europäischen Verbraucherrechts betrachtet 
werden.11 
 

Die European Study Group on a European Civil Code (Study Group) stellt seit 1998  
auf Vergleichen basierende Modellregelungen für eine Vielzahl verschiedener 
Rechtsgebiete zusammen, unter anderem zum Vertragsrecht.12 Die 2002 ge-
gründete European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group) hat  
sich dagegen zum Ziel gesetzt, das existierende EU-Privatrecht zusammenzu-
fassen und in Form von restatements darzustellen.13 Eine erste Version der „Prin-
ciples of Existing EC Contract Law“ (Acquis Principles) wurde im Jahr 2008 veröffent-
licht.14 

 
Sowohl die Acquis Group als auch die Study Group arbeiten zudem im Rahmen 
des Joint Network on European Private Law daran, bis zum Jahre 2009 einen Ge-
meinsamen Referenzrahmen (common frame of reference) zusammenzustellen, um 
das Europäische Vertragsrecht einschließlich des Europäischen Verbraucher-
rechts zu konsolidieren.15 Eine erste Fassung dieser Arbeit, in die wiederum 
auch die Acquis Principles inkorporiert wurden, ist ebenfalls im Jahr 2008 er-
schienen.16 

 
Gleichzeitig hat die Europäische Kommission im Februar 2007 eine Untersu-
chung zur Modernisierung, Vereinfachung und Abstimmung verschiedener 
Verbraucherschutzrichtlinien angeregt, zu denen unter anderem die im Folgen-
den zu untersuchenden Fernabsatz- und die Klauselrichtlinie gehören.17 Ein 
Vorschlag für eine zusammenfassende „Richtlinie über die Rechte der Verbraucher“, 
auch Verbraucherrichtlinie genannt, wurde im Oktober 2008 vorgestellt und 
durchläuft gegenwärtig das Gesetzgebungsverfahren.18 

 

_____________ 

11  Vgl. dazu Zimmermann, EuZW 2007, 455, 459 ff. 
12  <http://www.sgecc.net/pages/en/home/index.htm> (diese und alle folgenden Webseiten ent-

sprechenden dem Stand vom 24. Sep. 2009). Die Leitung liegt bei Prof. Ch. v. Bar, Universität 
Osnabrück. 

13  <http://www.acquis-group.org/>. Die Leitung liegt bei Prof. H. Schulte-Nölke, Universität 
Bielefeld. 

14  Siehe <http://www.acquis-group.org>; Acquis Group, Acquis Principles. 
15  <http://www.copecl.org/>. Die Leitung liegt bei Prof. H. Schulte-Nölke, Universität Bielefeld. 

Vgl. auch Europ. Kommission, COM (2003) 68 final v. 12. 2. 2003; COM (2004) 651 final v. 11. 10. 
2004, S. 2 ff. 

16  Study Group/Acquis Group, DCFR. 
17  Europ. Kommission, KOM (2006) 744 endgültig v. 8. 2. 2007, S. 1 ff, Anhang II. Vgl. auch Schulte-

Nölke, Verbraucherrechtskompendium. 
18  Europ. Kommission, KOM (2008) 614 endgültig v. 8. 10. 2008. 

http://www.sgecc.net/pages/en/home/index.htm
http://www.acquis-group.org
http://www.acquis-group.org
http://www.copecl.org
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Auf die bislang veröffentlichten Ergebnisse dieser Projekte wird an verschiede-
nen Stellen der vorliegenden Arbeit zurückgegriffen oder verwiesen werden. 

 
Zuletzt bleibt nur daran zu erinnern, dass für diese Arbeit auf Grund ihres tech-
nikgeprägten Inhalts und der aktuellen Reformdiskussionen gilt: 
 
„Lesen Sie schnell, denn nichts ist beständiger als der Wandel im Internet!“19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 

19  Anita Berres, dt. Publizistin, abgedruckt in Die Welt v. 21. 4. 2007, S. B1 (Karrierewelt). 
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Für den geplanten Rechtsvergleich ist vorab zu klären, welche Methode wie zur 
Anwendung kommen soll.  
 
Bis heute beherrscht das Grundprinzip der Funktionalität die Methodik der 
Rechtsvergleichung,1 weshalb im Folgenden auch hier angesetzt werden soll. Die-
ses Prinzip ist aber nicht mehr unumstritten.2 Einerseits wird die mit ihm verbun-
dene praesumptio similitudinis vielfach kritisiert. Andererseits wird, teilweise eng 
mit diesem Streitpunkt verwoben, diskutiert, wie genau der funktionale Rechts-
vergleich durchgeführt werden soll. 
 
Das Prinzip der funktionalen Rechtsvergleichung soll daher nachfolgend darge-
stellt, sein größter Kritikpunkt – die praesumptio similitudinis – sowie seine Ausge-
staltung erörtert und das Prinzip des funktionalen Vergleichs schließlich in ange-
passter Form für die vorliegende Arbeit als verbindlich anerkannt werden. 
 

A. Funktionale Rechtsvergleichung 
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Das insbesondere von K. Zweigert und H. Kötz vertretene Prinzip der funktionalen 
Rechtsvergleichung folgt der Idee, den sozialen Konflikt als Ausgangspunkt des 
Vergleichs heranzuziehen. Es wird dabei davon ausgegangen, dass ähnliche soziale 
Konflikte in den verschiedensten Gesellschaften auftreten und diese auf die Pro-
bleme rechtlich reagieren.3 Es wird also nicht darauf abgestellt, Rechtsinstitute mit-
einander zu vergleichen, weil sie sich ähnlich sind, sondern weil sie eine ähnliche 
Funktion erfüllen. Recht wird demnach vorrangig als „Mittel der sozialen Steuerung“ 
– also funktional – verstanden.4 
 
Vertreter dieser Methode befürworten ihre praktische Herangehensweise, den in-
terdisziplinären Blick über die Norm hinaus auf soziale, kulturelle, wirtschaftliche 
und sonstige Zusammenhänge und die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede verschiedener Rechtsordnungen zu betrachten.5 Da rechtliche Institu-
_____________ 

1  Vgl. z. B. Coester-Waltjen/Mäsch, Übungen, S. 34; Dannemann, Comparative Law: Study of Similari-
ties or Differences?; in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Com-
parative Law (2006), Ch. 11, S. 386. 

2  Hierzu ausführlich Dannemann, Comparative Law: Study of Similarities or Differences?; in: Rei-
mann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 11. 

3  Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 33 ff. 
4  Brand, JuS 2003, 1082, 1086; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 33 ff.  
5  Michaels, The functional method of comparative law, in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): 

The Oxford Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 10, S. 342, 362, 381; teilweise auch Kötz, 
JZ 2002, 257, 262 f. 
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tionen nicht einheitlich seien, werden gesellschaftliche Probleme als sinnvolle An-
satzpunkte eines Rechtsvergleichs verstanden, was gleichzeitig zum Verständnis 
der gegebenen Lösungen beitrage und alternative Lösungsmöglichkeiten aufzeige.6  
 
Über die Verbindlichkeit dieses methodischen Ansatzes für den durchzuführen-
den Rechtsvergleich soll nach näherer Betrachtung inhaltlicher Punkte entschie-
den werden [siehe D.]. 
 
B. Praesumptio similitudinis 
B. Praesumptio similitudinis 
 
K. Zweigert und H. Kötz sprechen sich nicht nur für die Idee des funktionalen Rechts-
vergleichs aus, sondern gehen noch einen Schritt weiter, wenn sie schließlich ver-
muten, dass verschiedene Rechtssysteme bei der Lösung eines ähnlichen sozialen 
Problems letztendlich zu den gleichen oder zumindest zu sehr ähnlichen prakti-
schen Lösungen kommen werden. Sie gehen also davon aus, Gemeinsamkeiten zu 
finden und bezeichnen dies als praesumptio similitudinis, was sowohl als heuristi-
sches Prinzip den Weg der Rechtsvergleichung bestimmen als auch eine Kontrolle 
der Ergebnisse ermöglichen könne.7 
 
Gegner der praesumptio similitudinis kritisieren insbesondere, dass durch sie der 
Rechtsvergleich nicht mehr neutral vom Erkenntnisdrang gelenkt, sondern ziel-
orientiert durchgeführt und das Ergebnis dadurch verfälscht werde.8 Dies stehe 
auch dem Verständnis anderer Kulturen entgegen9 und setze voraus, dass Rechts-
systeme tatsächlich immer gleiche Probleme lösen müssen.10 Außerdem wird ver-
mehrt die Idee abgelehnt, Ähnlichkeiten mehr Beachtung zu schenken als Unter-
schieden.11 Teilweise wird die praesumptio similitudinis daher aufgegeben. 
 
Zwar wird auch vorgebracht, dass ihr Anwendungsbereich beschränkt sei und sie 
sich letztlich nur auf das Ergebnis auswirke, das eine Rechtsordnung zur Lösung 

_____________ 

16  Michaels, The functional method of comparative law, in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): 
The Oxford Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 10, S. 362, 367 f; Zweigert/Kötz, Rechts-
vergleichung, S. 33 f. 

17  Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 38 f. 
18  Legrand, The same and the different, in: Legrand P./Manday, R. (Hrsg.): Comparative Legal 

Studies: Traditions and Transitions (2003), Ch. 9, S. 246 ff; Michaels, The functional method of 
comparative law; in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Com-
parative Law (2006), Ch. 10, S. 370; Curran, 46 Am. J. Comp. L. (1998), 43, 67. 

19  Curran, 46 Am. J. Comp. L. (1998), 43, 85. 
10  Vgl. Michaels, The functional method of comparative law; in: Reimann, M./Zimmermann, R. 

(Hrsg.): The Oxford Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 10, S. 370. 
11  Michaels, The functional method of comparative law, in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): 

The Oxford Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 10, S. 370; Legrand, The same and the 
different, in: Legrand P./Manday, R. (Hrsg.): Comparative Legal Studies: Traditions and Tran-
sitions (2003), Ch. 9, 286 ff; Gutteridge, Comparative Law, S. 8–9; Großfeld, Rechtsvergleichung, 
S. 106–107; Curran, 46 Am. J. Comp. L. (1998), 43, 67, 85; Whitman, The neo-Romantic turn, in: 
Legrand P./Manday, R. (Hrsg.): Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions (2003), 
Ch. 10, S. 312–315. 
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eines gesellschaftlichen Problems bereitstellt,12 doch handelt es sich bei dem zu be-
trachtenden Verbraucherrecht nicht um eine solche Ausnahme vom Anwendungs-
bereich.13 Zudem sollen im Rahmen dieser Arbeit die Regelungen zum Schutz von 
Verbrauchern beim Internetvertragsschluss im deutschen und englischen Recht 
vorbehaltslos analysiert und auch ausgewertet werden. Da in diesem Bereich be-
reits vieles durch europäische Richtlinien geregelt ist, sind Unterschiede zwischen 
den Rechtsordnungen vorrangig in der Ausgestaltung von Detailfragen und Nuan-
cen oder durch Umsetzung der Richtlinie über die Minimalvorgaben hinaus zu 
erwarten. Somit ist zu befürchten, dass die Anwendung der praesumptio similitudinis 
der Bewertung dieser letztlich entscheidenden kleinen Unterschiede entgegen-
stehen würde, so dass sie im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt wird. 
 
C. Ausgestaltung des funktionalen Rechtsvergleichs 
C. Ausgestaltung des funktionalen Rechtsvergleichs 
 
Welche Faktoren beim Rechtsvergleich zu betrachten und wie Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zu gewichten sind, wird kontrovers diskutiert. 
 
So wird vermehrt darauf hingewiesen, dass der Rechtsvergleich sich nicht allein 
auf die Betrachtung der oberflächlich erkennbaren Regelungen einer Rechtsord-
nung beziehen dürfe, sondern dass auch kulturelle, historische, soziologische, 
ökonomische sowie ideologische oder politische Hintergründe zu berücksichtigen 
seien, da letztlich die soziale Praxis die Bedeutung einer Norm bestimme.14 Gerade 
beim Vergleich von civil und common law Rechtsordnungen werden Mentalitäten 
und Vorverständnisse teilweise sogar für unüberwindbar gehalten.15 Ergänzend 
wird bemerkt, dass im Rahmen eines Mikrovergleichs das rechtliche Gesamtsys-
tem nicht aus den Augen verloren werden dürfe.16  
 
Dem ist darin zuzustimmen, dass die Betrachtung von Normen ohne Berücksich-
tigung ihrer praktischen Umsetzung oder sozialen Einbettung keine vollständige 
Analyse zur Antwort auf die Frage sein kann, wie eine Rechtsordnung ein be-
stimmtes gesellschaftliches Problem löst. Die Methode des funktionalen Rechts-
vergleichs ist daher besonders gut dazu geeignet, auch facettenreiche Hintergrün-
de von Normen zu betrachten. Dies wird auch von H. Kötz gesehen.17 Daher soll im 
Rahmen dieser Arbeit soweit wie möglich auf besagte Hintergründe eingegangen 
werden, wenn dies für den Rechtsvergleich von Bedeutung ist. Es darf dabei aber 
nicht vergessen werden, dass die Unterschiede zwischen den civil law- und den 

_____________ 

12  Dannemann, Comparative Law: Study of Similarities or Differences?; in: Reimann, M./Zim-
mermann, R. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 11, S. 395. 

13  Vgl. Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 39. 
14  Vgl. Sacco, 39 Am.J. Comp.L. (1991) 1, 21 ff (spricht von „legal formants“); van Hoecke/Warrington, 

47 ICLQ (1998), 495, 496; Kamba, 23 ICLQ (1974), 485, 511 ff; Frankenberg, Utah L. Rev. (1997), 
259, 263; Legrand, 45 ICLQ (1996), 52, 56 f. 

15  Legrand, 45 ICLQ (1996), 52, 62 ff. 
16  Kamba, 23 ICLQ (1974), 485, 516. 
17  Kötz, JZ 2002, 257, 262 f; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 37. 
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common law-Ländern innerhalb der EU zunehmend verblassen.18 Insbesondere das 
Verbraucherschutzrecht, in dessen Rahmen sich diese Arbeit ansiedelt, ist bereits 
stark von europäischen Vorgaben geprägt. 
 
Diese Formung durch das europäische Recht und die außerordentliche Bedeutung 
grenzüberschreitender Transaktionen für den Internethandel macht eine weitere 
Ansicht für das zu bearbeitende Thema erwähnenswert. So wird vertreten, dass die 
Rechtsvergleichung sich im Rahmen fortschreitender Globalisierung beziehungs-
weise Transnationalität nicht mehr auf das nationale Recht verschiedener Staaten 
stützen könne, sondern viel globaler vergleichen müsse.19 Dem ist zuzustimmen, 
soll zu einem Thema eine umfassende Analyse des geltenden Rechts präsentiert 
werden. Allerdings würde es den Rahmen dieser Arbeit sprengen, alle nationalen 
Umsetzungen in der EU zum Verbraucherschutz im Internet zu betrachten. Auf 
eine Beschränkung der Rechtsordnungen kann daher aus praktischen Gründen 
nicht verzichtet werden. Es werden allerdings die europäischen Vorgaben vorab 
detailliert betrachtet, um der Materie dennoch gerecht zu werden. 
 
Vertreter der ökonomischen Analyse20 wollen die Wirkungsweise rechtlicher Rege-
lungen mit wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen und Methoden analy-
sieren.21 Da rechtliche Regelungen Sanktionen oder Anreize schaffen können,22 
haben sie auch die Möglichkeit, das menschliche Handeln zu beeinflussen. Vorteil 
dieser Betrachtungsweise sei insbesondere der einheitliche Vergleichsmaßstab und 
die Beachtung der engen Verzahnung von Wirtschaft und Recht.23  
 
Die ökonomische Analyse kann auch als eine Spielart der funktionalen Rechtsver-
gleichung aufgefasst werden.24 Zwar soll sich diese Arbeit nicht allein auf die öko-
nomische Effizienz der untersuchten Regelungen konzentrieren, doch stellen ihre 
wirtschaftliche Bedeutung und Wirkung durchaus Aspekte dar, die im Rahmen 
einer umfassenden Rechtsvergleichung nicht vernachlässigt werden dürfen, wes-
halb sie – soweit möglich – auch in dieser Arbeit Berücksichtigung finden sollen. 
 
Eine breite und nuancenreiche Diskussion besteht des Weiteren zu der Frage, wie 
bei der vergleichenden Betrachtung von verschiedenen Rechtsordnungen Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu gewichten sind.25 Grundsätzlich sollen in der vor-
_____________ 

18  Dazu ausführlicher van Hoecke/Warrington, 47 ICLQ (1998), 495, 499 ff, 533. 
19  Vgl. Watt, Globalization and Comparative Law, in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): The 

Oxford Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 17, S. 590 und Kötz, JZ 2002, 257, 261 f. 
20 Z. B. Bernholz/Faber, RabelsZ 50 (1986), 35 ff (früher ökonomischer Ansatz zur Ausgestaltung 

des Rechtssystems); Kötz, JZ 2002, 257, 262 f; Krimphove, ZfRV 1998, 185 ff; Ogus, 48 ICLQ (1999) 
405 ff. 

21  Ausführlich dazu: Kirchner, Ökonomische Analyse des Rechts, in: Assmann, H./Kirchner, Ch./ 
Schanze, E.(Hrsg.): Ökonomische Analyse des Rechts (1993), S. 62–78. 

22  Kirchner, Ökonomische Analyse des Rechts, in: Assmann, H./Kirchner, Ch./Schanze, E.(Hrsg.): 
Ökonomische Analyse des Rechts (1993), S. 62, 78. 

23  Krimphove, 39 ZfRV (1998), 185, 189 ff und 190 f. 
24  Brand, JuS 2003, 1082, 1087. 
25  Siehe hierzu die ausführliche Darstellung in Dannemann, Comparative Law: Study of Similari-

ties or Differences?; in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Com-
parative Law (2006), Ch. 11. 
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liegenden Arbeit beide neutral betrachtet und unvoreingenommen ausgewertet 
werden [vgl. B.].26 Da, wie bereits dargestellt, bei dem geplanten und von der Um-
setzung von Richtlinien geprägten Mikro-Vergleich aber zu erwarten ist, dass sich 
Unterschiede gerade in Details und Nuancen abzeichnen, werden diese praktisch 
mehr Aufmerksamkeit in der Analyse verlangen als Gemeinsamkeiten, die zumeist 
auch bei oberflächlicherer Betrachtung deutlich werden sollten. Dennoch sind 
auch die durch die Umsetzung der Richtlinien erhaltenen Gemeinsamkeiten zwi-
schen dem deutschen und dem englischen Recht sowohl für den Verbraucher als 
auch für den Unternehmer von Bedeutung. Daher soll gerade bei der Gesamtbe-
wertung der Rechtsordnungen Gemeinsamkeiten und Unterschieden das gleiche 
Gewicht gegeben werden. 
 
Schließlich wird darauf hingewiesen, dass der Rechtsvergleich die Gefahr falscher 
oder verfälschender Übersetzungen berge, wenn Rechtsbegriffe fremder Rechts-
ordnungen in die Sprache des Betrachters übersetzt werden.27 Rechtsbegriffe bei 
der Übersetzung nicht vollständig oder verfälscht wiederzugeben, ist ein Problem, 
das sich auch bei der Betrachtung von englischem und deutschem Recht stellt und 
dessen sich die Verfasserin bewusst ist. Es wird daher darauf verzichtet, solche Be-
griffe zu übersetzen und ihr Inhalt vor dem Vergleich im Rahmen der Länderbe-
richte erklärend dargestellt, um diese Gefahr weitestgehend auszuschließen. 
 
D. Stellungnahme 
D. Stellungnahme 
 
Wie gezeigt [siehe A.], zeichnet sich die Methode der funktionalen Rechtsverglei-
chung insbesondere durch ihre Orientierung an gesellschaftlichen Problemen aus. 
Dadurch bietet sie die Möglichkeit, soziale, wirtschaftliche oder politische Hin-
tergründe sowie die praktische Umsetzung von Normen veranschaulichend zu  
berücksichtigen [vgl. C.]. Sie gibt insgesamt viel Freiraum zur individuellen Ge-
staltung des Rechtsvergleichs, wodurch eine, an das zu betrachtende Problem indi-
viduell ausgerichtete, Methode für den geplanten Rechtsvergleich gefunden wer-
den kann. Dies machen in Bezug auf die vorliegende Arbeit auch die dargestellten 
Ausführungen deutlich [vgl. C.]. Für die Verwendung des funktionalen Ansatzes 
im Rahmen dieser Studie spricht ferner, dass die zu betrachtenden europäischen 
Richtlinien ebenfalls funktional ausgerichtet sind,28 so dass ein funktionaler Rechts-
vergleich besonders verständlich und strukturiert erfolgen kann.  
 
_____________ 

26  So zum Beispiel auch Damaška, Justice & State Authority, S. 240; Großfeld, Rechtsvergleichung, 
S. 106–107; Curran, 46 Am. J. Comp. L. (1998), 43, 83; Whitman, The neo-Romantic turn, in: 
Legrand P./Manday, R. (Hrsg.): Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions (2003), 
Ch. 10, S. 312–315. Zusammenfassend Dannemann, Comparative Law: Study of Similarities or 
Differences in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Comparative 
Law (2006), Ch. 11, S. 389 ff. 

27  Curran, Comparative law and language, in: Reimann, M./Zimmermann, R. (Hrsg.): The Oxford 
Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 20, S. 678 ff. 

28  Vgl. Michaels, The functional method of comparative law, in: Reimann, M./Zimmermann, R. 
(Hrsg.): The Oxford Handbook of Comparative Law (2006), Ch. 10, S. 377. 
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Zusammenfassend gewährleistet der funktionale Vergleich damit nicht nur eine 
problemorientierte Herangehensweise und Flexibilität in seiner Ausgestaltung, 
sondern scheint auch systematisch sehr gut zu der Thematik der Arbeit zu passen. 
Er soll daher ihre Methodik bestimmen. 
 
E. Ergebnis 
E. Ergebnis 
 
Methodisch wird diese Arbeit dem Prinzip der funktionalen Rechtsvergleichung 
ohne Anwendung der praesumptio similitudinis folgen. 
 
Dabei werden nicht nur die relevanten Normen, sondern auch die jeweiligen sozia-
len, ökonomischen, politischen oder kulturellen Hintergründe Beachtung finden, 
soweit dies möglich und sinnvoll ist. Insgesamt wird sich die Arbeit bei der Dar-
stellung und der Analyse der Vergleichsordnungen auf die normativ-praktische 
Anwendung des Rechts konzentrieren. 
 
Gefundene Gemeinsamkeiten und Unterschiede sollen nach Möglichkeit glei-
chermaßen betrachtet und gewichtet werden. Die Übersetzung englischer Rechts-
begriffe soll zur Vermeidung inhaltlicher Verfälschungen vermieden werden. 
 
Letztlich wäre ein EU-weiter Vergleich für das gewählte Thema zwar zweckmäßig, 
ist aber praktisch nicht durchführbar, weshalb die Arbeit auf die Betrachtung eng-
lischen und deutschen Rechts sowie den europäischen Vorgaben zum Verbraucher-
schutz im Internet eingeschränkt bleiben soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


